
Niedersachsen

Amt für Landentwicklung Oldenburg

Was kann gefördert 
werden???
• Kleine Bau- und Erschließungsmaßnahmen 

zur Erhaltung und Gestaltung des dörflichen 
Charakters

• z. B. Maßnahmen an ortsbildprägender, 
alter Bausubstanz und deren Außenanlagen



Niedersachsen

Amt für Landentwicklung Oldenburg

Was kann gefördert
werden???

• Maßnahmen zur Erhaltung und 
Gestaltung land- und forstwirtschaftlicher
oder ehemals land- und forstwirtschaftlicher
Bausubstanz mit ortsbildprägendem
Charakter

vorher

nachher



Niedersachsen

Amt für Landentwicklung Oldenburg

Was kann gefördert werden???
Maßnahmen, die geeignet sind, land- und forstwirtschaftliche Bausubtanz, 

einschließlich Hofräumen und Nebengebäuden

• an die Erfordernisse zeitgemäßen Wohnens und Arbeitens anzupassen,
z. B. Stallentlüftungsmodernisierungen

• vor Einwirkungen von außen zu schützen,
z. B. Eingrünungen

• in das Ortsbild oder die Landschaft 
einzubinden,
z. B. durch Hecken, Zäune, etc.
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Amt für Landentwicklung Oldenburg

Fördersätze

Planung: bis zu 50 % 

Betreuung: bis zu 50 %

öffentliche Maßnahmen: bis zu 50 %
Mindestzuschuss: 5.000 Euro
Anteilsfinanzierung

private Maßnahmen: bis zu 30%
Mindestzuschuss: 2.500 Euro
höchstens: 25.000 Euro je Objekt
Anteilsfinanzierung

€
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Der Weg eines privaten Antrages

Wer macht Was

Bürger Maßnahme überlegen

Planer/Betreuer Gestaltungsvorschläge vor Ort

Bürger Kostenvoranschlag einholen

Gemeinde/Bürger Antrag ausfüllen

Amt für Landentwicklung Förderfähigkeit prüfen
Oldenburg evtl. Zuwendungsbescheid

Bürger Maßnahme durchführen

Amt für Landentwicklung Auszahlung nach Prüfung
Oldenburg der Abrechnung



Niedersachsen
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Beachte!

Mit der Durchführung einer Maßnahme 
darf erst begonnen werden, wenn Sie den
Zuwendungsbescheid des Amtes für
Landentwicklung Oldenburg in Händen 
haben!

Ausnahme:

Die Genehmigung zum vorzeitigen 
Investitionsbeginn.
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Die Teilnahme am
Förderprogramm
und der Durchführung 
von Maßnahmen sind 
freiwillig!

Grundsatz der Dorferneuerung!



Niedersachsen

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Amt für Landentwicklung Oldenburg

Bernhard Ellberg


